
Antrag

Pflege-
Leistungen

Pflege-Grad

  Die Pflege-Versicherung 

Montag bis Freitag 
08:00 Uhr - 11:30 Uhr 

Montag  
14:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Donnerstag 
14:00 Uhr - 17:30 Uhr 

 

Veränderung von der Wohnung 
 

Manchmal muss man in einem Haus oder in einer  

Wohnung etwas umbauen.  

Dann kann die Person weiter selbständig 

in der Wohnung leben. 

Die Pflege-Kasse bezahlt dafür bis zu 4.000 Euro.  
 

 

 

 

Kurzzeit-Pflege im Pflege-Heim 
 

Viele pflege-bedürftige Menschen bekommen die 

Pflege zu Hause.  

Trotzdem brauchen Sie manchmal Pflege 

in einem Pflege-Heim.  

Zum Beispiel: die Pflege-Person ist krank.  

Oder wenn sie im Urlaub ist.  

Oder wenn man nach dem Krankenhaus noch nicht 

nach Hause kann. 

Dann müssen Sie Pflege-Grad 2, 3, 4 oder 5 haben. 

Dann bekommen Sie dafür 1774 €. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Verhinderungs-Pflege  
 

Private Pflege-Personen brauchen manchmal Urlaub. 

Oder sie brauchen eine Pause.  

Dafür gibt es die Verhinderungs-Pflege.  

Die Pflege-Kasse bezahlt dann eine Ersatz-Pflege.  

Dann kann eine andere Person für kurze Zeit die  

Ersatz-Pflege machen. Oder ein Pflege-Dienst. 

Das kann für wenige Stunden am Tag sein. Oder für 

ganze Tage auch in einem Pflege-Heim. 

Dann müssen Sie Pflege-Grad 2, 3, 4 oder 5 haben.                                                                  

Dann bekommen Sie dafür 1612 €.   

 

   
  Pflege-Stütz-Punkt Heidenheim  

 

Landratsamt Heidenheim 
Haus A / EG -  Zimmer A 015  
Felsenstrasse 36 
89518 Heidenheim 
 
Telefon: 07321 321 24 24 
 07321 321 24 73  
 

E-Mail:  pflegestuetzpunkt@  
 landkreis-heidenheim.de 

 

      

     Es gibt noch viel mehr Informationen 
      

     Wir sind für Sie da: 

   
 
 
   
 
 
 
 

                     Veronika           Christel  
                     Bruckner           Krell                  

 
       

      An diesen Tagen sind wir für Sie da: 
      

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 

 

   Einfach erklärt 
 

 
 

          
 
 

         
           
  
 
               

 
 
 

 

 

 

Dieser Text wurde vom Übersetzungsbüro für Leichte Sprache der  
Samariterstiftung geprüft. Geprüft hat den Text die Prüfergruppe  
vom Übersetzungsbüro der Samariterstiftung.  
Kontakt: leichte-sprache@samariterstiftung.de    Tel.: 07361 564 300  
Bilder: ©Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstufungskriterien - Sechs Module

 
 

 
Wie kann man Pflege-Leistungen     
beantragen? 
 
Sie müssen einen Antrag stellen. 

Den Antrag stellen Sie bei Ihrer Pflege-Kasse 

Die Pflege-Kasse gehört zur Kranken-Kasse. 

Sie können dort anrufen.  

Dann bekommen Sie den Antrag mit der Post. 

Sie können den Antrag ausfüllen 

und zurückschicken. 

 
 

 
 
 
 
Wie geht es dann weiter? 
 

Die Pflege-Kasse prüft den Antrag. 

Mitarbeiter vom Medizinischen Dienst Baden- 

Württemberg besuchen Sie dann. 

Die Abkürzung von dem Dienst ist: MD. 

Der MD überprüft:  

 Brauchen Sie Hilfe und Pflege? 

 Wie viel Hilfe und Pflege brauchen Sie? 

Darüber schreibt der MD einen Bericht. 

Das nennt man auch: ein Gutachten erstellen. 

 

 
Was prüft der MD? 
 

 Was kann die Person noch alleine machen?  

 Kann die Person sich alleine waschen oder   

duschen?  

 Wie gut kommt die Person von einem Ort zum 

anderen? 

 Kann die Person klar denken?  

 Kann die Person noch mit  

anderen Personen sprechen?  

 Hat die Person eine Krankheit?  

 Kann sie den Haushalt alleine machen?  

 Hat die Person Kontakt zu anderen Personen?  

 Hat die Person psychische Probleme?  

Das bedeutet: Probleme mit der Seele.  

 

Für jeden Bereich gibt es Punkte.  

Die Punkte können verschieden wichtig sein.  

Dann rechnet man die Punkte zusammen.  

 

Welche Pflege-Grade gibt es? 
 

Es gibt die Pflege-Grade: 1, 2, 3, 4 und 5. 

Der Pflege-Grad zeigt:  

 Wie viel Pflege braucht eine Person?  

 Was kann sie noch alleine machen?  

 Wo braucht sie Hilfe?  

 
Vielleicht können Sie die Pflege zu Hause  
bekommen. 
Dann bekommen Sie Geld dafür: 
 

Pflege-Grad 1 2 3 4 5 

Pflege-Geld    - 316   545   728    901  

Pflege- 
Sach-Leistung 

  - 724 1336  1693  2095  

Entlastungs-
Leistung 

125  125    125    125    125  

Tages-Pflege   - 689  1298  1612  1995   

 
Das Pflege-Geld wird jeden Monat gezahlt. 

Die pflege-bedürftige Person bekommt das Pflege-Geld 

auf ihr Konto.                                                   

Die Pflege bekommt sie von einem Familien-Mitglied.  

Oder von einer anderen privaten Person. 

 
Pflege-Sach-Leistung ist Geld für die Pflege-Dienste.  

Bei den Pflege-Diensten arbeiten Profis.  

Der Pflege-Dienst kann zum Beispiel  

beim Waschen und Anziehen helfen.  

Oder beim Essen.  

Oder beim Haushalt.  

 
Tages-Pflege heißt:  

Die pflege-bedürftige Person lebt in der eigenen  

Wohnung. 

Sie ist für ein paar Stunden in einem Pflege-Heim.  

Auch der Transport wird bezahlt.  

 
Entlastungs-Leistungen bekommen pflege-bedürftige 

Personen zusätzlich.  

Das Geld bekommen Sie für Hilfe-Leistungen.  


